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Allgemeine

Schweizerische Militärzeitung.
Organ der schweizerischen Armee.
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Erscheint wöchentlich. Freie per Semester franko durch die Schweiz Fr. 4. Bestellungen direkt an „Benno Schwabe,

Verlagsbuchhandlung In Basel". Im Auslande nehmen alle Buchhandlungen Bestellungen an.
Verantwortlicher Redaktor: Oberstlieutenant von Elgger.
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Ernennung eines General-Infanterie-Inspektors. Fabrikation der kleinkalibrigen Gewehre. Eine harte Strafe. Frankreich:

Das Dekret, welches Boulanger in den Buhestand versetzt. — Bibliographie.

Infanterie-Dienst und technischer Dienst
bei den Genietruppen.

Der letzte Absatz einer Notiz über den

„Wiederholungskurs des Geniebataillons Nr. 6" in

Nr. 25 der „Allg. Schweiz. Militärzeitung" gibt
uns Veranlassung zu einigen Bemerkungen, die

den Infanteriedienst und den technischen Dienst

bei den Genietruppen einzeln sowohl, als auch

in ihrem Gegenseitigkeitsverhältnis
s betreffen.

Die erwähnte Notiz sagt nicht gerade heraus,

aber doch deutlich genug: Die Genietruppen
sind im Infanteriedienst

ungenügend ausgebildet. Jeder Genieoffizier wird
das bestätigen — und bedauern. Um diesem

Uebelstande abzuhelfen wird die Frage
aufgeworfen: wäre es nicht sehr nützlich, nach einer
Anzahl von Wiederholungskursen, in denen die

Hauptaufmerksamkeit auf die technischen
Arbeiten verwendet wird, einen ausschliesslich für
militärische Uebungen bestimmten Kurs
einzuschalten P

Auf den ersten Blick scheint es, als würde
durch Befolgung vorstehender Anregung die

infanteristische Ausbildung bedeutend gehoben.
Dass dies aber nicht in einer, dem Zeitaufwand

entsprechenden Weise — wenn überhaupt —
geschehen könnte, erhellt aus Nachstehendem.

Die technischen Arbeiten der Genietruppen
sind der Art, dass während ihrer Ausübung der
Mann mehr oder weniger sich selbst überlassen
werden muss. Oft ist er ohne Aufsicht und
selbst wenn diese vorhanden, kann sie nicht viel
mehr erreichen, als dass die Leute eben arbeiten.
Ueber das Wie können wir in einer grossen
Zahl von Fällen keine Vorschriften machen, da

wir auf die im Zivilleben vom Einzelnen erworbene

Fähigkeit und Geschicklichkeit angewiesen
sind. Wollten wir hier absolute Uniformität
schaffen, so würde das Ende der Rekrutenschule
zusammenfallen mit dem Anfang eines erspriess-
lichen Wirkens. Diese Thatsachen sind äusserst
schwer wiegende insoweit, als sie die Erziehung
zum Soldaten ausserordentlich erschweren. Die
Gegenmittel finden wir in einem richtig und ohne
alle Nebenrücksichten betriebenen innern
Dienst einerseits und im Infanteriedienst

anderseits. Das eminent erzieherische
Moment des erstem wird von Niemanden ernstlich

bestritten. Deshalb und bei dem fast
allseitig vorhandenen Willen, in dieser Hinsicht
das Mögliche zu erreichen, halten wir uns in
nachfolgenden Betrachtungen nur an den
Infanteriedienst. Und da springt die grosse Bedeutung
der Soldatenschule sofort in die Augen: sie zwingt
den Mann, während der ganzen Dauer der Uebung
seinen eigenen Willen unbedingt einem höhern
Willen unterzuordnen; jede Bewegung wird
bemerkt und gerügt, falls sie unerlaubt oder
inkorrekt sein sollte; sie beschäftigt fortwährend,
lässt daher keine Zeit zu Exkursionen in andere
Gebiete und bedingt dadurch ein vollständiges
Aufgehen des Individuums in der militärischen
Thätigkeit. So bietet uns im gesammten
Infanteriedienst die Soldatenschule das hauptsächlichste
Mittel, aus dem technischen Arbeiter
resp. zugleich mit diesem den Genie sol-
d a t e n zu erziehen. Der in diesem Blatte
gemachte Vorschlag während einer Reihe von
Wiederholungskursen hauptsächlich auf den Fachdienst

Rücksicht zu nehmen, bedingt gegenüber
den heutigen Verhältnissen eine noch grössere

Beschränkung des Infanteriedienstes während
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